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1. 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für den umseitigen Auftrag 
und für alle zukünftigen Aufträge und zwar auch dann, wenn 
darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen worden ist und im 
übrigen unabhängig davon ob es sich um die Fertigung von Fo-
toaufnahmen, Abbildungen jeder Art - auch in digitaler Form, 
Gestaltungsberatung, Konzeption, Realisation oder Produktion 
von Anschlussprodukten handelt. Vorrangig sind lediglich 
schriftlich zu vereinbarende Sonderbestimmungen. Anders lau-
tende Auftrags- oder Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden, gel-
ten nicht, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen 
wird. 
 
 

2. 
Als Produkt im Sinne dieser Geschäftsbedingungen verstehen 
die Vertragsteile die Werke des Designers unabhängig von ihrer 
Schaffensstufe oder ihrer technischen Form (z.B. Negative, 
Diapositive, Abzüge oder sonstige auch digitale Bildträger). Ei-
nigkeit besteht darüber, das Gestaltungsberatung und Konzep-
tion sowie über die Fertigung von Fotografien hinausgehende 
Realisation und Produktion eigenständige Produkte und Leis-
tungen des Designers sind und dass sie von diesem deshalb 
auch dann gesondert in Rechnung gestellt werden können, 
wenn ohne besonderen schriftlichen Auftrag diese genannten 
Leistungen in Anspruch genommen worden sind. Nebenkosten 
(z.B. Labor- und Materialkosten, Requisiten, Modellhonorare, 
Reisekosten, Miete für Spezialgeräte und Räumlichkeiten usw.) 
sind im Leistungshonorar nicht enthalten und gehen zuzüglich 
eines Abwicklungszuschlages von 15% zusätzlich zu Lasten 
des Auftraggebers. 
 

3. 
Die umseitigen Angebots- oder Rechnungspreise und alle sons-
tigen Angebote verstehen sich als Nettoangebot in Euro zuzüg-
lich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  Rechnungen sind wenn 
nicht anders vereinbart oder ausgewiesen zahlbar innerhalb von 
7 Tagen abzüglich 3% Skonto, innerhalb von 14 Tagen abzüg-
lich 2% Skonto oder innerhalb von 21 Tagen netto, ausschließ-
lich in Euro. 
 

4. 
Der Designer ist Urheber und damit Inhaber aller Verwertungs-
rechte an seinem Werk. Er überträgt dem Auftraggeber nur ur-
heberrechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe des umseitigen 
Auftrages. Die Übertragung darüber hinausgehender Nutzungs-
rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und/oder 
Reproduktion auf andere Bildträger und/oder räumlich, sachlich 
oder zeitlich unbeschränkte Nutzungsrechte sowie die Abtre-
tung von Nutzungsrechten an Dritte müssen besonders und 
schriftlich vereinbart werden. 
 

 
Die Produkte im Sinne von Ziffer 2 dieser Vertragsbedingung 
bleiben Eigentum des Designers. Er hat Anspruch darauf, dass 
er bei der Verwendung seines Werkes als Urheber immer be 
 
nannt wird und ihm zeitgleich mit Veröffentlichungen unaufge-
fordert und kostenlos Belegstücke zugesendet werden. 
 
 

5. 
Etwaige Mängelrügen müssen schriftlich und innerhalb von 
zwei Wochen erhoben werden. Danach gilt das Werk des De-
signers als mangelfrei, soweit nicht versteckte Mängel in Be-
tracht kommen, für welche die gesetzliche Rügefrist von sechs 
Monaten gilt. 
 
Der Designer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Der Ersatz eines mittelbaren Schadens ist ausgeschlossen. 
Dem Designer überlassene Fotografien, Fotoobjekte und Re-
quisiten gelten als vom Auftraggeber versichert. Hierfür ist eine 
Haftung des Designers  immer ausgeschlossen.   
 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs von Fotografien, Fotoob-
jekten, Requisiten usw. während oder bei der Hinsendung oder 
Rücksendung trägt der Auftraggeber. 
 
 
 

6. 
Wird ein Auftrag aus Gründen, die der Designer nicht zu vertre-
ten hat, nicht oder nicht vollständig ausgeführt, so behält der 
Designer in jedem Fall einen Anspruch auf ein Ausfallhonorar in 
Höhe von 75% des vereinbarten Leistungshonorars als Min-
destschadenersatz.  
 
Bis dahin entstandene Nebenkosten im Sinne Ziffer 2 dieser 
Vertragsbedingungen müssen in der vollen Höhe erstattet wer-
den. Insoweit bedarf es keines Schadennachweises. Die Gel-
tendmachung eines weitergehenden Schadens ist nicht ausge-
schlossen. 
 

7. 
Wenn Produkte, insbesondere Fotografien, ohne Verschulden 
des Designers untergehen, werden die Honoraransprüche da-
von nicht berührt. 
 

8. 
Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider 
Vertragsparteien aus diesem Vertragsverhältnis ist der Ge-
schäftssitz des Designers, zur Zeit Düsseldorf. Es gilt das mate-
rielle und das prozessuelle Recht des Erfüllungsortes. 
 


